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Initiator: Verbandsgemeindebürgermeister 

 

Beratungsfolge        
Verbandsgemeinderat: 15.05.2019  

 

B e t r e f f 
Berufung des Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Wefensleben in das Beamtenverhältnis als 

Ehrenbeamter für die Dauer von 6 Jahren 

 

Beschlussantrag 
Der Verbandsgemeinderat beschließt, Frau Martina Hoffmann, geb. am 28.03.1967, wohnhaft in 39365 

Wefensleben, Knickmühlenstraße 5 in das Beamtenverhältnis als Ehrenbeamte für die Dauer von 6 Jahren 

zur Ortswehrleiterin der Freiwilligen Feuerwehr Wefensleben zu berufen. 
 

Begründung 
Gemäß § 15 Abs. 4 des Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetzes des Landes Sachsen-Anhalt vom 7. Juni 

2001 (Brandschutzgesetz-BrSchG)  i. V. m. der Feuerwehrsatzung für die Verbandsgemeinde Obere 

Aller) in der zur Zeit gültigen Fassung wird der Ortswehrleiter durch den Träger der Feuerwehr in das 

Ehrenbeamtenverhältnis auf Zeit berufen. 

Um die Erfüllung der Aufgaben des abwehrenden Brandschutzes gesetzeskonform gewährleisten zu 

können, wurde der Kameradin Martina Hoffmann bereits mit Wirkung vom 01.04.2018 die Funktion des 

Ortswehrleiters der Freiwilligen Feuerwehr Wefensleben übertragen.  

Für die entsprechende Berufung in die Funktion des Ortswehrleiters wurde im Rahmen eines 

Dienstabends bei der Freiwilligen Feuerwehr Wefensleben am 12.04.2019 die Kameradin Martina 

Hoffmann von ihrer Wehr vorgeschlagen.  

Die Kameradin Martina Hoffmann ist seit dem Jahr 1996 Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr. Die 

notwendigen Qualifikationen gem. § 3 Abs. 4 der Laufbahnverordnung für Mitglieder Freiwilliger 

Feuerwehren (LVO-FF) vom 23.09.2005 sind bei Frau Martina Hoffmann durch die Ausbildung zum 

„Zugführer“ (2008) und „Leiter einer Feuerwehr“ (2005 gegeben. 
 

Finanzielle Auswirkungen 
Keine  
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